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Aufnahme des Messgrundes der kreiseigenen 

Geschwindigkeitsüberwachung in die Bescheide der 

Bußgeldstelle

� Antrag der Fraktionen SPD und CDU vom 18.04.2018 ist umgesetzt 

worden

� In Fällen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung 

werden jetzt die Gründe für die Messungen dargestellt 

� Dadurch soll mehr Transparenz über das „Warum“ der Messung 

hergestellt werden und eine höhere Akzeptanz der Tätigkeit erreicht 

werden.

� Zusätzlich wird ein QR – Code für die Nutzung beim Online-Banking 

bereitgestellt

Folie 236.317.09.2018 |



Aufnahme des Messgrundes der kreiseigenen 

Geschwindigkeitsüberwachung in die Bescheide der 

Bußgeldstelle
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Aufnahme des Messgrundes der kreiseigenen 

Geschwindigkeitsüberwachung in die Bescheide der 

Bußgeldstelle

Folie 436.317.09.2018 |



Aufnahme des Messgrundes der kreiseigenen 

Geschwindigkeitsüberwachung in die Bescheide der 

Bußgeldstelle

Folie 536.317.09.2018 |



Aufnahme des Messgrundes der kreiseigenen 

Geschwindigkeitsüberwachung in die Bescheide der 

Bußgeldstelle

Folie 636.331.01.2018 |



Aufnahme des Messgrundes der kreiseigenen 

Geschwindigkeitsüberwachung in die Bescheide der 

Bußgeldstelle

� Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Folie 736.317.09.2018 |


